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Änderung der Entgeltordnung  
„Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze“ 

 

Die Entgeltordnung „Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und 
Plätze“ vom 30.06.2021 wird wie folgt geändert:  

In Ziffer XXV. Schlussbestimmung wird die laufende Nummer 2 durch folgenden 
Wortlaut ersetzt:  

2. Soweit Leistungen, die den in dieser Entgeltordnung festgelegten 
Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze zugrunde liegen, 
umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu, 
soweit keine anderen Regelungen getroffen sind. 

 

Bretten, den 22. Dezember 2023 

 

Gez. Wolff 
Oberbürgermeister 
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